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1. Geltungsbereich 

Dieser Code of Conduct (Verhaltenskodex, 
der «Kodex») fasst die wichtigsten unterneh-
menspolitischen Grundsätze und Normen 
der Aebi Schmidt Group zusammen, mit de-
nen ihre Verwaltungsratsmitglieder, leiten-
den Angestellten und Mitarbeitenden (die 
«Belegschaft» von Aebi Schmidt) vertraut 
sein müssen. Dieser Kodex ist der gesamten 
Belegschaft der Aebi Schmidt Group sowie 
den verbundenen Unternehmen, bei denen 
die Aebi Schmidt Group mittelbar Anteile von 
mehr als 50 % hält, zur Verfügung zu stellen 
und gilt für diese. Bei Minderheitsbeteiligun-
gen bemüht sich die Aebi Schmidt Group im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten, auf die Einhal-
tung von vergleichbaren Anforderungen hin-
zuwirken. 

Alle Verwaltungsratsmitglieder, leitenden 
Angestellten und Mitarbeitenden müssen in 
Form einer Compliance-Erklärung schriftlich 
bestätigen, dass sie die im Kodex festgeleg-
ten Verhaltensweisen und Verbote verste-
hen und einhalten. 

Der Kodex begründet weder einen Arbeits-
vertrag mit der Belegschaft von Aebi 
Schmidt noch schafft er Rechtsansprüche. 
Er dient als Richtlinie für ein ehrliches und 
ethisches Geschäftsverhalten. Die Grund-
sätze des Kodex werden durch ausführli-
chere Richtlinien, darunter Handbücher für 
Mitarbeitende, ergänzt.    

 
 
2. Fairer und respektvoller Arbeitsplatz 

Die Aebi Schmidt Group glaubt an die Rechte 
anderer. Niemand darf gemobbt, belästigt 
oder diskriminiert werden, und jedes Mit-
glied der Belegschaft muss die Rechte sowie 
die landesspezifischen und kulturellen Un-
terschiede aller Personen, mit denen es in 
Kontakt kommt, respektieren. 

Es ist das erklärte Ziel der Aebi Schmidt 
Group, keine Verwaltungsratsmitglieder, lei-
tenden Angestellten, Mitarbeitenden, Bewer-
ber/innen oder Geschäftspartner aufgrund 
von Alter, Herkunft, Religion, Hautfarbe, Ge-
schlecht, einer Behinderung, Nationalität, 
Abstammung, Familienstand, sexueller Ori-
entierung oder anderen geschützten Merk-
malen zu diskriminieren. Die Aebi Schmidt 
Group toleriert keine Form von Belästigung, 
weder körperlich noch verbal, gegenüber 
Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Ange-

stellten, Mitarbeitenden oder Geschäfts-
partnern. 

Die Aebi Schmidt Group setzt sich für die 
Chancengleichheit aller Mitarbeitenden am 
Arbeitsplatz ein. Jede Entscheidung beruht 
auf Leistung, Qualifikationen, Kompetenzen 
und Erfahrung. 

Die Aebi Schmidt Group hält alle Arbeits- und 
Beschäftigungsgesetze sowie -vorschriften 
ein und toleriert keinerlei Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit oder Menschenhandel. 

 
 
3. Ehrliches Verhalten 

Die Belegschaft der Aebi Schmidt Group ist 
dazu verpflichtet, in allen Geschäftsbezie-
hungen ehrlich, integer und transparent zu 
handeln. Ehrlichkeit erfordert Wahrhaf-
tigkeit, Aufrichtigkeit und Offenheit in der 
Kommunikationen und im Handeln. Dazu ge-
hört, dass Täuschung, eine Unterordnung 
von Grundsätzen und jegliche vorsätzliche 
Falschdarstellung von Sachverhalten ver-
mieden werden. 

Um dieser Verpflichtung zu ehrlichem Ver-
halten gerecht zu werden: 

▪ muss die Belegschaft Betrug, Diebstahl, 
Lügen oder die vorsätzliche Irreführung 
anderer durch Weglassen von Informati-
onen oder durch Halbwahrheiten ver-
meiden 

▪ darf die Belegschaft im Umgang mit 
Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern 
oder anderen Stakeholdern keine wis-
sentlich irreführenden Aussagen treffen 
oder sich an unlauteren Praktiken betei-
ligen 

▪ müssen alle geschäftlichen Interaktio-
nen Fairness und Respekt gegenüber an-
deren widerspiegeln und gleichzeitig 
den höchsten ethischen Standards ge-
recht werden 

Die Aebi Schmidt Group erwartet von der ge-
samten Belegschaft, dass sie diese Grunds-
ätze in allen Bereichen ihrer Arbeit einhält, 
um das Vertrauen und Verantwortungsbe-
wusstsein innerhalb des Unternehmens und 
gegenüber externen Stakeholdern zu för-
dern.  
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4. Grundsätze im geschäftlichen Umfeld 

4.1 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

Aufgrund des internationalen Umfelds, in 
dem die Aebi Schmidt Group tätig ist, unter-
liegt die Aebi Schmidt Group zahlreichen na-
tionalen und supranationalen Rechtsvor-
schriften. Die Geschäftsangelegenheiten 
und Geschäftsprozesse der Aebi Schmidt 
Group müssen so geführt werden, dass sie 
allen anzuwendenden Gesetzen, freiwillig 
eingegangenen Verpflichtungen und ande-
ren bindenden Vorschriften entsprechen, in 
deren Geltungsbereich eine Geschäftstätig-
keit ausgeübt wird. Die Belegschaft hält sich 
ebenfalls an die jeweils anwendbaren Geset-
zesvorschriften. 

4.2 Annahme von Geschenken und Einla-
dungen 

Geschenke, Gefälligkeiten und Einladungen 
dürfen nicht gewährt oder angenommen 
werden, wenn: 

▪ der geschäftsübliche Rahmen oder der 
ortsübliche Wert überschritten wird 

▪ sie einen unangemessen hohen Wert be-
sitzen und als Bestechung angesehen 
oder verstanden werden können 

▪ das geltende Recht oder die ethischen 
Grundsätze der Aebi Schmidt Group ver-
letzt werden 

▪ es sich um Geld oder andere geldwerte 
Vorteile von Dritten wie Darlehen, Wert-
schriften oder Provisionen handelt 

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre/n 
Vorgesetzte/n oder an den Compliance 
Officer der Aebi Schmidt Group («Compli-
ance Officer»), dessen Name und Kontakt-
daten in Anhang 1 aufgeführt sind. 

4.3 Korruption 

Die Aebi Schmidt Group verpflichtet sich zur 
Einhaltung aller geltenden Antikorruptions-
gesetze, einschliesslich derjenigen, die Be-
stechung oder den Versuch der Bestechung 
mit Bargeld oder Wertgegenständen verbie-
ten. 

Mitarbeitende müssen dem/der Vorgesetz-
ten, falls zutreffend, oder dem Compliance 
Officer Folgendes melden: 

▪ Aufforderungen zu Korruptionshandlun-
gen durch Geschäftspartner oder 

▪ Umstände, die auf Korruption hinweisen 

Allfällige Nebenabreden oder Änderungen 
bestehender Verträge mit Dritten sind 
schriftlich zu dokumentieren. 

4.4 Fairer Wettbewerb 

Es entspricht dem grundlegenden Prinzip 
der Firmenpolitik der Aebi Schmidt Group, 
dass die gesamte Belegschaft in Überein-
stimmung mit den nationalen und internatio-
nalen wettbewerbsrechtlichen Regeln han-
delt. 

Die Bestimmungen über den unlauteren 
Wettbewerb und das Kartellrecht verbieten 
Vereinbarungen und Handlungen, die den 
Wettbewerb einschränken oder den Handel 
hemmen können. Verboten sind Absprachen 
unter Wettbewerbern zur Festlegung oder 
Kontrolle von Preisen, zum Boykott be-
stimmter Lieferanten oder Kunden, zur Auf-
teilung von Kunden und Märkten oder zur 
Einschränkung der Produktion oder des Ab-
satzes von Produkten. 

Die Belegschaft hat besonders sorgfältig da-
rauf zu achten, dass mit Vertretern anderer 
Unternehmen vorgenommene Aktivitäten 
nicht als Verstösse gegen das Wettbewerbs-
recht angesehen oder ausgelegt werden 
können. 

4.5 Interessenkonflikte 

Die persönlichen Tätigkeiten der Beleg-
schaft dürfen nicht den Interessen der Aebi 
Schmidt Group entgegenstehen. Ein Interes-
senkonflikt liegt vor, wenn bei einer ge-
schäftlichen Entscheidung gleichzeitig ein 
persönliches Interesse besteht. 

Finanzielle Beteiligungen an einem Wettbe-
werber, Kunden oder Lieferanten bedürfen 
der Genehmigung des/der Vorgesetzten. 
Sind diese bei Eintritt in das Arbeitsverhält-
nis bereits vorhanden, müssen sie offenge-
legt werden. Dies gilt ebenfalls für Schen-
kungen und Erbschaften. 

 
 
5. Politisches Engagement und Spenden 

Spenden in Form von Geld, Sachwerten oder 
Dienstleistungen der Aebi Schmidt Group an 
politische Parteien, ihnen nahestehende Or-
ganisationen, Kandidatinnen/Kandidaten für 
oder Inhaber/innen von Regierungsämtern 
bedürfen der Genehmigung des Verwal-
tungsrates der Aebi Schmidt Group (der 
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«Verwaltungsrat»). Die Aebi Schmidt Group 
darf weder direkt noch indirekt von der Be-
legschaft verlangen, politische Spenden zu 
leisten oder eine politische Partei oder die 
Kandidatur für ein politisches Amt zu unter-
stützen. 

Die Durchführung von Veranstaltungen poli-
tischer Parteien und sonstige politische Ak-
tivitäten auf Firmengelände sind untersagt. 

Politische Mandate sind dem Compliance 
Officer zu melden, soweit sie dazu geeignet 
sind, Medienwirksamkeit zu erzeugen oder 
berechtigte Interessen der Aebi Schmidt 
Group berühren könnten. 

 
 
6. Umgang mit personenbezogenen Informa-

tionen und Daten 

6.1 Vertrauliche Informationen 

Sämtliche Informationen, die nicht öffentlich 
zugänglich gemacht wurden, unterliegen der 
Geheimhaltung und dürfen weder während 
noch nach Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses von Verwaltungsratsmitglie-
dern, leitenden Angestellten oder Mitarbei-
tenden mit der Aebi Schmidt Group an unbe-
fugte Dritte weitergegeben werden, ein-
schliesslich, aber nicht beschränkt auf, zum 
persönlichen Vorteil, zum Vorteil Dritter oder 
zum Nachteil der Aebi Schmidt Group. Die 
Belegschaft ist verpflichtet, zur aktiven Si-
cherung vertraulicher Daten gegen Zugriffe 
durch Dritte entsprechend den bestehenden 
Richtlinien beizutragen. 

6.2 Datenschutz 

In Übereinstimmung mit den internationalen 
und nationalen Datenschutzgesetzen wer-
den personenbezogene Daten von Mitarbei-
tenden der Aebi Schmidt Group nur so weit 
verarbeitet, als es im Rahmen des Arbeits-
verhältnisses notwendig ist. Die unbefugte 
Erhebung, Verarbeitung oder Weitergabe 
personenbezogener Daten der Belegschaft 
oder von Geschäftspartnern ist untersagt. 
Es sind die Globale Datenschutzerklärung 
der Aebi Schmidt Group gemäss  

https://www.aebi-schmidt.com/privacy  

und darüber hinaus alle weiteren internen 
Richtlinien und Verfahren zum Datenschutz 
der Aebi Schmidt Group einzuhalten. 

6.3 IT-Sicherheit 

Weltweiter elektronischer Informationsaus-
tausch und der allgemeine Einsatz von IT-
Systemen sind entscheidende Vorausset-
zungen für die Leistungsfähigkeit der Beleg-
schaft der Aebi Schmidt Group und den Ge-
schäftserfolg insgesamt. 

Effektive Vorsichtsmassnahmen gegen IT-
Risiken, einschliesslich Verlust, Diebstahl 
oder unentdeckter Veränderung von Infor-
mationen, liegen in der Verantwortung aller 
Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Ange-
stellten und Mitarbeitenden. Alle weiteren in-
ternen IT-Sicherheitsvorschriften und -ver-
fahren der Aebi Schmidt Group sind einzu-
halten.  

 
 
7. Schutz und Verwendung der Vermögens-

werte des Unternehmens 

Die gesamte Belegschaft trägt innerhalb ih-
rer Tätigkeitsbereiche die Verantwortung für 
den Schutz von materiellen und immateriel-
len Vermögenswerten der Aebi Schmidt 
Group. Es gehört zur Pflicht aller, mit den im 
Eigentum der Aebi Schmidt Group stehen-
den Ressourcen verantwortungsbewusst 
umzugehen. 

Die Nutzung von Ressourcen der Aebi 
Schmidt Group für private und/oder eigen-
nützige Zwecke ist grundsätzlich untersagt 
und bedarf der Genehmigung einer Füh-
rungskraft. Insbesondere bei der Nutzung 
von Telefonen, dem Einsatz von Computern 
(z. B. der Installation von Fremdsoftware) 
und der Nutzung des Internets sowie von E-
Mail sind diese Richtlinien einzuhalten. 

 
 

8. Berichtsintegrität 

Die gesamte Belegschaft ist dazu verpflich-
tet, Geschäftsunterlagen genau zu führen 
und Finanz-, Betriebs- und Compliance-Kon-
trollen sowie -Verfahren einzuhalten. 

Alle öffentlichen Finanzinformationen wer-
den vollständig und fristgerecht erstellt, um 
das Vertrauen der Aktionär/innen in die Aebi 
Schmidt Group zu wahren. 

Die Finanzunterlagen, Umwelt- und Sicher-
heitsberichte sowie andere Dokumente der 
Aebi Schmidt Group müssen die relevanten 
Fakten wahrheitsgetreu wiedergeben. Ille-
gale Praktiken im Zusammenhang mit 
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diesen Finanzunterlagen und anderen Be-
richten werden innerhalb der Aebi Schmidt 
Group nicht toleriert. 

Es ist die erklärte Unternehmenspolitik der 
Aebi Schmidt Group, dass Informationen 
und Dokumente, die Behörden und Verwal-
tungsbehörden sowie Stakeholdern und der 
Öffentlichkeit vorgelegt werden, unserem 
besten Wissen und Gewissen entsprechen. 

 
 

9. Insiderhandel 

Die Aebi Schmidt Group ist von einem fairen 
Handel an den Finanzmärkten überzeugt 
und verwendet niemals oder gibt niemals 
wesentliche oder nichtöffentliche Informati-
onen über die Aebi Schmidt Group zu Han-
delszwecken weiter.  

Wir legen Wert darauf, das Vertrauen in den 
Markt zu fördern und einen gleichberechtig-
ten Zugang zu Informationen zu gewährleis-
ten. Jede/r soll eine faire Chance haben, in 
die Aebi Schmidt Group und jedes andere 
börsenkotierte Unternehmen zu investieren. 
Wir verpflichten uns dazu, uns anvertraute 
Informationen zu schützen, insbesondere 
wesentliche, nichtöffentliche Informationen 
über die Aebi Schmidt Group oder ein ande-
res börsenkotiertes Unternehmen.  

Als Mitarbeitende/r haben Sie möglicher-
weise Zugriff auf «Insiderinformationen» 
über die Aebi Schmidt Group oder ein ande-
res börsenkotiertes Unternehmen. «Insider-
informationen» sind wesentliche und nicht-
öffentliche Informationen. Sie dürfen Inside-
rinformationen nicht zum Kauf oder Verkauf 
von Aktien eines börsenkotierten Unterneh-
mens wie der Aebi Schmidt Group verwen-
den.  

▪ «Wesentlich» bedeutet, dass sie den Ak-
tienkurs des Unternehmens beeinflus-
sen könnten.  

▪ «Nichtöffentlich» bedeutet, dass die Öf-
fentlichkeit noch keine Kenntnis davon 
hat.  

▪ Insiderinformationen können finanzielle 
Gewinne oder Verluste, potenzielle Fusi-
onen oder Übernahmen, bedeutende 
Transaktionen oder Geschäftsab-
schlüsse, Veränderungen in der Unter-
nehmensführung oder neue Projekte 
oder Produkte umfassen.  

▪ Verwenden Sie keine Insiderinformatio-
nen, um Aktien der Aebi Schmidt Group 

oder eines anderen börsenkotierten Un-
ternehmens zu kaufen oder zu verkau-
fen. Das wäre «Insiderhandel». Dieser ist 
illegal.  

▪ Geben Sie keine «Tipps» an andere Per-
sonen, wie Familienangehörige oder 
Freund/innen, über Insiderinformatio-
nen weiter, damit diese investieren kön-
nen. Dies könnte schwerwiegende recht-
liche Konsequenzen für Sie und die an-
dere Person nach sich ziehen.  

▪ Schützen Sie wesentliche, nichtöffentli-
che Informationen vor Offenlegung.  

Jeder Verstoss gegen diese Regeln und Ver-
bote kann rechtliche Konsequenzen bis hin 
zu strafrechtlichen und disziplinarischen 
Massnahmen nach sich ziehen. 

Bei Zweifeln hinsichtlich des Umgangs mit 
Insiderinformationen wenden Sie sich bitte 
an Ihre/n Vorgesetzte/n oder den Compli-
ance Officer. 

 
 

10. Kommunikation 

Die Kommunikation mit den Medien, aber 
auch andere offizielle Stellungnahmen, erfol-
gen in der Aebi Schmidt Group nur durch 
hierzu ausdrücklich autorisierte Personen. 
Jegliche Kommunikation muss wahrheits-
gemäss und zuverlässig erfolgen, um nach-
haltige Beziehungen zu Stakeholdern, Kun-
den, Lieferanten, Geschäftspartnern, den 
Medien und den Gemeinschaften, in denen 
wir tätig sind, aufrechtzuerhalten. 

 
 

11. Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Sicher-
heit und Gesundheit 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Sicher-
heit und Gesundheit sind unverzichtbar für 
die Weiterentwicklung und Steigerung des 
Unternehmenswerts der Aebi Schmidt 
Group, die Gesundheit und Lebensqualität 
der Belegschaft und die langfristige Siche-
rung der natürlichen Lebensgrundlage. 

Wir setzen uns dafür ein, einen sicheren Ar-
beitsplatz zu gewährleisten, vermeidbare 
Unfälle zu verhindern und angemessene Ge-
sundheits- und Sicherheitsschulungen anzu-
bieten. 

Wir tolerieren keinerlei Drohungen gegen un-
sere Belegschaft oder unser Eigentum. Wir 
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nehmen die Sicherheit am Arbeitsplatz sehr 
ernst. 

Wir ermutigen unsere Belegschaft dazu, Si-
cherheitsbedenken zu melden und Sicher-
heitsanweisungen, -standards und -vor-
schriften zu befolgen. Die Mitarbeitenden 
sind dazu verpflichtet, Schutzausrüstung zu 
tragen.  

Das Arbeiten unter Drogen- und Alkoholein-
fluss kann das Urteilsvermögen beeinträch-
tigen, stellt ein inakzeptables Sicherheitsri-
siko dar und ist strengstens untersagt. 

Waffen sind strengstens verboten und wir 
machen nur beschränkte Ausnahmen, wenn 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist.   

 
 

12. Qualität und kontinuierliche Verbesserung 

Die Aebi Schmidt Group ist bestrebt, sichere 
und qualitativ hochwertige Produkte sowie 
Dienstleistungen anzubieten und eine Kultur 
der kontinuierlichen Verbesserung zu etab-
lieren. Die Qualität und Sicherheit der Pro-
dukte und Dienstleistungen der Aebi 
Schmidt Group sind von entscheidender Be-
deutung. Qualität wird nicht allein von der 
Aebi Schmidt Group bestimmt, sondern 
auch von den Kunden der Aebi Schmidt 
Group. Solange die Aebi Schmidt Group si-
chere und qualitativ hochwertige Produkte 
sowie Dienstleistungen liefert, haben die 
Kunden Vertrauen, was wiederum den lang-
fristigen Erfolg sichert. 

Das bedeutet für die Mitarbeitenden: 

▪ Hören Sie den Kunden zu und messen 
Sie Leistungen und Erfolge. 

▪ Streben Sie kontinuierlich danach, die 
Qualitätserwartungen der Kunden zu 
übertreffen. 

▪ Liefern Sie ausschliesslich sichere und 
qualitativ hochwertige Produkte sowie 
Dienstleistungen. 

▪ Setzen Sie sich für Spitzenleistungen in 
allen Qualitätsprozessen, -systemen,  
-standards und -tools ein. 

▪ Schützen Sie die Integrität der Produkte 
und Dienstleistungen, indem Sie unbe-
fugte Abweichungen vermeiden. 

▪ Verpflichten Sie sich zu einer Null-Män-
gel-Kultur. 

 
 

13. Internationaler Handel, Export und Terro-
rismuskontrolle 

Die Aebi Schmidt Group hält alle nationalen, 
multinationalen und supranationalen Han-
delsvorschriften ein, einschliesslich Zollbe-
stimmungen sowie aller geltenden Export-
kontrollgesetze, Sanktionen und Embargos 
in Bezug auf Produkte, Technologie und Da-
ten. 

Bei der Beurteilung nichtgelisteter «Dual-
Use-Güter», die sowohl im zivilen als auch im 
militärischen Bereich eingesetzt werden 
können, ist nicht die Ware entscheidend, 
sondern deren Verwendung durch den End-
kunden. Bei nicht auszuräumenden Beden-
ken hinsichtlich des Verwendungszwecks 
der Exportware verzichtet die Aebi Schmidt 
Group auf die Lieferung der Ware. 

Die Aebi Schmidt Group unterstützt alle Be-
strebungen der internationalen Staatenge-
meinschaft, die Herstellung und Weiterver-
breitung chemischer, biologischer und nuk-
learer Waffen sowie geeigneter Trägersys-
teme zu verhindern. Die Aebi Schmidt Group 
unterstützt die Massnahmen zur Bekämp-
fung des internationalen Terrorismus. 

 
 

14. Umsetzung des Verhaltenskodex 

14.1 Verantwortlichkeiten 

Der Compliance Officer ist für die Umset-
zung des Kodex in der gesamten Aebi 
Schmidt Group verantwortlich. Der Compli-
ance Officer gewährleistet eine unvoreinge-
nommene und objektive Bearbeitung aller an 
ihn gerichteten Anliegen. In dieser Funktion 
ist der Compliance Officer direkt dem Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates unterstellt; er 
ist jedoch dazu verpflichtet, bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben als Compliance 
Officer ein unabhängiges Urteil zu fällen, und 
der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist 
dazu verpflichtet, keinen unangemessenen 
Einfluss oder Druck auf die Entscheidungen 
des Compliance Officer auszuüben. Der 
Compliance Officer steht der gesamten Be-
legschaft als Ansprechpartner sowohl zur 
Beantwortung von Fragen als auch als Bera-
ter im Zusammenhang mit dem Kodex zur 
Verfügung. Der Compliance Officer und an-
dere Compliance-Mitarbeitende sind zur ab-
soluten Verschwiegenheit verpflichtet. 
Durch ein Gespräch mit dem Compliance 
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Officer entstehen der Belegschaft keine 
Nachteile. 

14.2 Informations- und Kontrollpflicht der 
Vorgesetzten 

Alle Vorgesetzten haben dafür Sorge zu tra-
gen und zu gewährleisten, dass ihre direkt 
unterstellten Mitarbeitenden über den Inhalt 
dieses Kodex informiert sind. Vorgesetzte 
sollen den Verhaltenskodex selbst umset-
zen und mit vorbildlichem Verhalten voran-
gehen. Vorgesetzte haben ferner darauf zu 
achten, dass ihre Mitarbeitenden den Kodex 
einhalten und Abweichungen in ihrem Ver-
antwortungsbereich vermieden werden. 

 
 

15. Ausnahmeregelungen 

15.1 Genehmigung von Ausnahmeregelun-
gen 

Ausnahmen von diesem Kodex für Verwal-
tungsratsmitglieder oder leitende Ange-
stellte können nur vom Verwaltungsrat oder 
einem vom Verwaltungsrat bestimmten 
Ausschuss gewährt werden. Solche Ausnah-
men werden nur in Ausnahmefällen in Be-
tracht gezogen, wenn sie zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der Aebi Schmidt 
Group als notwendig und gerechtfertigt er-
achtet wird. 

15.2 Offenlegung von Ausnahmeregelungen 

Alle gemäss diesem Abschnitt 15 gewähr-
ten Ausnahmeregelungen müssen innerhalb 
von vier Geschäftstagen in einer oder meh-
reren der folgenden Formen offengelegt 
werden: 

▪ Einreichung eines aktuellen Berichts auf 
Formular 8-K bei der Securities and 
Exchange Commission (SEC) 

▪ Veröffentlichung einer Pressemitteilung 
▪ Veröffentlichung auf der offiziellen Web-

site der Aebi Schmidt Group gemäss 
Punkt 5.05(c) des Formulars 8-K 

 
 

16. Durchsetzungsmechanismus 

16.1 Verantwortlichkeit für die Durchset-
zung 

Der Compliance Officer ist für die unverzüg-
liche und konsequente Durchsetzung dieses 
Kodex verantwortlich. Er geht gemeldeten 
Verstössen unparteiisch nach und ergreift 
angemessene Massnahmen in Übereinstim-
mung mit den geltenden Gesetzen und 
Richtlinien des Unternehmens. 

16.2 Meldung von Verstössen 

Die Belegschaft wird dazu ermutigt, fragwür-
dige Verhaltensweisen oder vermutete 
Verstösse zu melden, ohne Vergeltungs-
massnahmen für eine in gutem Glauben er-
folgte Meldung zu befürchten.  

Um zu entscheiden, ob ein Verhalten melde-
pflichtig ist, sollten folgende Fragen gestellt 
werden: 

▪ Ist die Handlung legal? 
▪ Fühlt sich die Handlung richtig an? 
▪ Würde eine Führungskraft oder ein Fa-

milienmitglied die Handlung gutheis-
sen? 

▪ Steht die Handlung im Einklang mit dem 
Kodex? 

Wenn die Antwort «Nein» oder «Ich weiss es 
nicht» lautet, sollte das Verhalten einer oder 
mehreren der folgenden Personen gemeldet 
werden: 

▪ der/dem Vorgesetzten der/des Mitarbei-
tenden 

▪ dem Compliance Officer 

Alle Meldungen werden im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen vertraulich behan-
delt. Jegliche Vergeltungsmassnahmen 
oder ein Verdacht auf Vergeltungsmassnah-
men sind unverzüglich zu melden. 

16.3 Faires Verfahren 

Die Aebi Schmidt Group setzt sich für ein fai-
res Verfahren zur Feststellung von Verstös-
sen ein. Untersuchungen werden unpartei-
isch durchgeführt, und Personen, denen 
Verstösse vorgeworfen werden, erhalten die 
Möglichkeit, sich vor der Ergreifung von Dis-
ziplinarmassnahmen zu ihrem Fall zu äus-
sern. 
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16.4 Disziplinarmassnahmen 

Verstösse gegen diesen Kodex können je 
nach geltendem Recht und Arbeitsverträgen 
zu Disziplinarmassnahmen bis hin zur Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses oder zur 
Entlassung aus dem Amt führen. 

 
 

17. Verantwortung für die Einhaltung 

Die gesamte Belegschaft ist für die Einhal-
tung dieses Kodex verantwortlich. Führungs-
kräfte stehen zusätzlich in der Verantwor-
tung, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Teams 
diese Standards verstehen und einhalten. 

 
 

18. Änderungen des Kodex 

Dieser Kodex kann gelegentlich durch Be-
schluss des Verwaltungsrats geändert wer-
den. Wesentliche Änderungen werden inner-
halb von vier Geschäftstagen in einer oder 
mehreren der in Abschnitt 15.2 genannten 
Formen öffentlich bekannt gegeben. 

 
 

 
 

  
Barend Fruithof 
Group CEO 

Thomas Schenkirsch 
Chief Group Services 
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Verhaltenskodex 
für die gesamte Be-
legschaft 
unserer Unterneh-
mensgruppe 
 
 
 

Anhang 1  
 
 
Compliance Officer 
 
Jay Goldbaum 
Compliance Officer 
 
Aebi Schmidt Holding AG 
Lindbergh-Allee 1 
8152 Glattpark 
Schweiz 
 
jay.goldbaum@aebi-schmidt.com 
Telefon: +41 44 308 58 55 
Telefon: +1 517 543 64 00 
 
 

 

 

 
 
 


